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Gebührenordnung zum Anerkennungsreglement des SDM-FSM 
 
Stand 1.6.08 
 
Gestützt auf IV. Artikel 24 des Anerkennungsreglementes erlässt der Vorstand auf 
Antrag der Anerkennungskommission die nachfolgende Gebührenordnung für 
Anerkennung und periodische Kontrolle von Ausbildungs-Lehrgängen und von 
Einzelpersonen: 
 
Für Nichtmitglieder, d.h. für Ausbildungsinstitute ohne Mitgliedschaft beim SDM-FSM 
und für Einzelpersonen, welche nicht Mitglied eines Vereins sind, der Mitglied des 
SDM ist, gilt jeweils die zweite Zahl. 
 
 
 
I.  Für die Anerkennung von Ausbildungs-Lehrgängen gelten die folgenden 
Gebühren: 
 
A. Anerkennung von Ausbildungs-Lehrgängen, die aufgrund spezieller Normen 
bereits anerkannt sind ( z.B. aufgrund der Standards des Europäischen Forums ) 
gemäss Anerkennungsreglement II. Artikel 11 Absatz 2: 
 
a) Für erstmalige Anerkennung     Fr. 500.- / 1000.- 
b) Jährlich wiederkehrende Gebühr    Fr. 200.- / 500.- 
 
B. Anerkennung von Ausbildungs-Lehrgängen gemäss Anerkennungsreglement II. 
Artikel 11 Absatz 1: 
 
a) Für erstmalige Anerkennung     Fr. 1000.- 
b) Jährlich wiederkehrende Gebühr    Fr.   200.-./ 500.- 
 
 
 
II. Für die Anerkennung von Einzelpersonen als MediatorInnen SDM-FSM gelten 
die folgenden Gebühren: 
 
A. Anerkennung von Einzelpersonen mit „automatisch anerkannten“ Ausbildungs-
Lehrgängen gemäss Anerkennungsreglement II. Artikel 11 Absatz 2 in Verbindung 
mit IV. Artikel 23 Absatz 1: 
 
a) Für erstmalige Anerkennung     Fr.   50.-/ 100.- 
b) Jährlich wiederkehrende Gebühr    Fr.   50.-/ 200.- 
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B. Anerkennung von Einzelpersonen mit einem Zertifikat eines 
anerkannten Ausbildungs-Lehrganges gemäss Anerkennungs- 
reglement IV. Artikel 23 Absatz 1  
 
a) Für erstmalige Anerkennung     Fr. 200.-/ 400.- 
b) Jährlich wiederkehrende Gebühr    Fr.   50.-/ 200.- 
 
C. Anerkennung von Einzelpersonen mit einer anderweitig ausreichenden 
Ausbildung gemäss Anerkennungsreglement IV. Artikel 23. Absatz 2: 
 
a) Für erstmalige Anerkennung     Fr. 400.- / 800.- 
b) Jährlich wiederkehrende Gebühr    Fr.   50.-/ 200.- 
 
 
III. Die Wiederkehrende Gebühr wird erstmals im Jahr nach der Anerkennung fällig. 
Will ein Ausbildungs-Lehrgang oder eine Einzelperson auf die zukünftige Führung 
des Titels verzichten, hat Sie dies bis Ende September (mit Wirkung auf das 
Folgejahr) der Geschäftsstelle mitzuteilen. 
 
IV.  Die Anerkennungskommission ist berechtigt, bei besonders aufwändigen 
Überprüfungsarbeiten im Einzelfall die gemäss obigen Ansätzen sich ergebenden 
Gebühren bis maximal zum doppelten Betrag zu erhöhen. Sie hat der 
antragstellenden Person schriftlich bekannt zu geben, ob sie von dieser Kompetenz 
Gebrauch zu machen gedenkt. Wird die von der Anerkennungskommission 
vorgenommene Gebührenfestsetzung angefochten, entscheidet der Vorstand 
definitiv mit einfachem Mehr der Mitglieder. 
 
 
 
Beschlossen an der Vorstandssitzung vom 28. Mai 2008. 
Inkraftgesetzt per 1.6.2008  
 
M. Zwahlen, Geschäftsführer 


